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Verfahrensablauf: Mietzinsherabsetzung 
 

 

Mieter Vermieter Miet-Schlichtungsbehörde (SB) 

Die SB lädt die Parteien zur Schlichtungsverhandlung vor. 

Schlichtungsverhandlung: 
- kostenlos 
- keine Entschädigungen 
- vor einer paritätischen Behörde 

Vergleichsvorschlag 
- einigen sich die Parteien nicht, stellt 
die SB dies fest 

- und stellt die Klagebewilligung aus 

Urteilsvorschlag 
- 20 Tage für Ablehnung 
- wird abgelehnt, wird 
Klagebewilligung ausgestellt 

Bei Urteilsvorschlag hat die 
ablehnende Partei innert 30 Tagen 
nach Zustellung der Klagebewilligung 
das Gericht anzurufen, ansonsten gilt 
der Urteilsvorschlag als angenommen. 
 

Bei Nichteinigung hat der Mieter 
innert 30 Tagen ab Scheitern der 
Schlichtungsverhandlung das Gericht 
anzurufen, ansonsten gilt das 
Mietzinsherabsetzungsbegehren als 
einstweilen zurückgezogen. 

Mietvertrag 

Gericht 

Mieter stellt beim 
Vermieter schriftlich 
ein Herabsetzungs-
begehren gemäss 
OR 270a 

Mieter kann innert 30 
Tagen ab Ablauf der 30-
tägigen Frist des Vermieters 
zur Stellungnahme bei der 
zuständigen SB eine 
Herabsetzungsklage 
einreichen 

Vermieter lehnt das 
Begehren ab oder 
nimmt innert  30 
Tagen ab Erhalt  
keine Stellung dazu 
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Mieter Vermieter Miet-Schlichtungsbehörde (SB) Gericht 

Mietvertrag 
Die SB lädt die Parteien zur Schlichtungsverhandlung vor.
 
Schlichtungsverhandlung: 
- kostenlos 
- keine Entschädigungen 
- vor einer paritätischen Behörde

bei Nichteinigung hat der Mieter innert 
30 Tagen ab Scheitern der 
Schlichtungsverhandlung das Gericht 
anzurufen, ansonsten das 
Mietzinsherabsetzungsbegehren als 
einstweilen zurückgezogen gilt

Vergleichsvorschlag
- einigen sich die Parteien nicht, stellt 
die SB dies fest 

- und stellt die Klagebewilligung aus 

Urteilsvorschlag
- 20 Tage für Ablehnung 
- wird abgelehnt, wird 
Klagebewilligung ausgestellt 

bei Urteilsvorschlag hat die 
ablehnende Partei innert 30 Tagen 
nach Zustellung der Klagebewilligung 
das Gericht anzurufen, ansonsten der 
Urteilsvorschlag als angenommen gilt 

Mieter stellt beim 
Vermieter schriftlich 
ein Herabsetzungs-
begehren gemäss 
OR 270a 

Vermieter lehnt das 
Begehren ab oder 
nimmt innert  30 
Tagen ab Erhalt  
keine Stellung 
dazu

Mieter kann innert 
30 Tagen ab 
Ablauf der 30-
tägigen Frist des 
Vermieters zur 
Stellungnahme bei 
der zuständigen SB 
eine 
Herabsetzungs-
klage einreichen 


